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2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RA 13/00
Datum 13.06.2002

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom
11. November 1999 aufgehoben und die Klage gegen den Bescheid der Beklagten
vom 11. Juni 1996 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 13. MÃ¤rz 1997
abgewiesen.
II. Die Berufung des KlÃ¤gers wird zurÃ¼ckgewiesen.
III. AuÃ�ergerichtliche Kosten beider RechtszÃ¼ge sind nicht zu erstatten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist zwischen den Beteiligten die GewÃ¤hrung einer Rentenleistung wegen
BerufsunfÃ¤higkeit aufgrund eines Antrages vom November 1991 bzw. die
GewÃ¤hrung von Ã�bergangsgeld.

Der 1955 geborene KlÃ¤ger, zunÃ¤chst von 1973 bis 1977 als gelernter Koch
erwerbstÃ¤tig, erlernte danach den Beruf des BÃ¤ckers und legte im April 1982
seine MeisterprÃ¼fung ab; er arbeitete ab Juli 1983 als selbstÃ¤ndiger
BÃ¤ckermeister im eigenen Betrieb bis Juni 1988. Danach war er zugleich
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der B. GmbH. Er entrichtete PflichtbeitrÃ¤ge als Handwerker.
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Seit Ã�bernahme aller GmbH-Anteile ab 01.05.1996 entrichtet er nur mehr
freiwillige BeitrÃ¤ge in MindesthÃ¶he.

Auf den Rentenantrag wegen BerufsunfÃ¤higkeit im November 1991 lieÃ� die
Beklagte den KlÃ¤ger internistisch und orthopÃ¤disch untersuchen. WÃ¤hrend der
Internist Dr.K. trotz eines insulinpflichtigen Diabetes als BÃ¤cker vollschichtige
BerufstÃ¤tigkeit annahm, kam der OrthopÃ¤de Dr.S. im Dezember 1991
insbesondere im Hinblick auf eine klinisch wie rÃ¶ntgenologisch bereits massive
Sprunggelenks- und FuÃ�wurzelarthrose mit erheblicher Einsteifung zur
Leistungsbeurteilung, der KlÃ¤ger kÃ¶nne als BÃ¤ckermeister nur mehr bis unter
halbschichtig belastet werden. Angesichts des Lebensalters bot die Beklagte
UmschulungsmaÃ�nahmen an und bewilligte mit Bescheid vom 16.09.1993 die
Ausbildung zum Betriebswirt des Handwerks. Diese Umschulung begann jedoch erst
ab September 1994 im Institut fÃ¼r GewerbefÃ¶rderung der Handwerkskammer
fÃ¼r Oberfranken; der KlÃ¤ger legte die PrÃ¼fung am 09.12.1995 in den FÃ¤chern
Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht im Handwerk und
UnternehmensfÃ¼hrung mit der Gesamtnote "gut" ab. Da die MaÃ�nahme
berufsbegleitend in Form von Abendstunden durchgefÃ¼hrt worden war, enthielt
der Bewilligungsbescheid den internen Vermerk: Kein Anspruch auf
Ã�bergangsgeld.

Mit streitgegenstÃ¤ndlichem Bescheid vom 11.07.1996 lehnte die Beklagte
nunmehr den Rentenantrag ab, da der KlÃ¤ger trotz der festgestellten
Ã¼berwiegend orthopÃ¤dischen GesundheitsstÃ¶rungen in der Lage sei, sowohl im
bisherigen Beruf als auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig tÃ¤tig zu
sein.

Der Widerspruch blieb erfolglos. Im zurÃ¼ckweisenden Widerspruchsbescheid vom
13.03.1997 fÃ¼hrte die Widerspruchsstelle aus, dass die im April 1992 getroffenen
Feststellungen nur vorlÃ¤ufig gewesen seien. Da der KlÃ¤ger durchgehend im
bisherigen Beruf vollschichtig gearbeitet habe, habe wÃ¤hrend der
UmschulungsmaÃ�nahme kein Anspruch auf Ã�bergangsgeld bestanden und es sei
in AbÃ¤nderung der im April getroffenen Festsstellungen auch durchgehend von
einem vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen auszugehen.

Im Klageverfahren verfolgte der KlÃ¤ger seinen Anspruch auf Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit ab Antrag weiter, hilfsweise die GewÃ¤hrung von
Ã�bergangsgeld.

Das Sozialgericht lieÃ� den KlÃ¤ger durch den Internisten und Sozialmediziner Dr.T.
untersuchen und begutachten. Dieser sah im Gutachten vom 07.04.1998 in der seit
langem bestehenden insulinpflichtigen Diabeteserkrankung keine
BeeintrÃ¤chtigung in der TÃ¤tigkeit des BÃ¤ckermeisters, da dem verÃ¤nderten
Tagesrhythmus die Diabeteseinstellung angepasst werden kÃ¶nne. Die
orthopÃ¤dischen BeeintrÃ¤chtigungen wertete er seit der Untersuchung durch Dr.S.
1991 im Wesentlichen unverÃ¤ndert bis auf eine zusÃ¤tzliche LeistungseinbuÃ�e in
der Fingerfeinstfertigkeit aufgrund eines beidseitigen Carpaltunnelsyndroms, das
durch einen allerdings duldungspflichtigen Eingriff besserungsfÃ¤hig sei. Wie im
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Rentenverfahren nahm auch Dr.T. ein nur mehr unter halbschichtiges
LeistungsvermÃ¶gen als mitarbeitender BÃ¤ckermeister an, er sah jedoch die
TÃ¤tigkeiten eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers eines BÃ¤ckereibetriebes, eines BÃ¤ckers
oder EinkÃ¤ufers in einer GroÃ�bÃ¤ckerei oder den Einsatz bei einem GebÃ¤ck- und
SÃ¼Ã�warenhersteller als vollschichtig an.

Im Termin der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 15.07.1998 schilderte der KlÃ¤ger,
dass er auch wÃ¤hrend der Zeit der Umschulung den Betrieb voll weitergefÃ¼hrt
habe, da es sich um 700 Stunden Abendunterricht gehandelt habe und er in der
Regel ab 2.00 Uhr in der FrÃ¼he die TÃ¤tigkeit als BÃ¤cker aufgenommen habe.
Das Sozialgericht gab der KlÃ¤gerseite auf, Unterlagen Ã¼ber medizinische
Behandlungen ab 1990 vorzulegen, und vertagte den Termin. Daraufhin reichte der
KlÃ¤ger einen Ã¤rztlichen Bericht des OrthopÃ¤den Dr.G. Ã¼ber eine Untersuchung
der Schulter rechts vom 07.11.1995, einen Heilverfahrensbericht Ã¼ber eine
stationÃ¤re Heilbehandlung vom 08. bis 29.10.1996 in der Kurparkklinik N. wegen
Beschwerden im rechten Schultergelenk sowie einen OP-Bericht der Chirurgen
Dres.A./U. vom 28.10.1998 Ã¼ber eine durchgefÃ¼hrte Carpaltunnelspaltung
rechts ein. Weitere Unterlagen kÃ¶nnten nicht beigebracht werden, da der KlÃ¤ger
nicht stÃ¤ndig beim Arzt gewesen sei. Ferner forderte das Sozialgericht von der
Beklagten eine berufskundliche Stellungnahme an und erholte vom
Landesarbeitsamt Bayern eine berufskundliche Stellungnahme (vom 13.07.1999)
vordergrÃ¼ndig zum EinkÃ¤ufer in einer GroÃ�bÃ¤ckerei bzw. bei einem GebÃ¤ck-
und SÃ¼Ã�warenhersteller.

Mit Urteil vom 11.11.1999 verurteilte es die Beklagte zur GewÃ¤hrung von
Ã�bergangsgeld fÃ¼r den Zeitraum 01.11.1991 bis 31.12.1995; zur Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit im Sinne einer Klageabweisung im Ã�brigen tenorierte es nicht.
In den GrÃ¼nden fÃ¼hrte es aus: Bis zum Abschluss der Umschulung sei der
KlÃ¤ger berufsunfÃ¤hig gewesen, weil keine VerweisungstÃ¤tigkeit entweder aus
gesundheitlichen oder aus GrÃ¼nden der Ausbildung zumutbar gewesen sei. Die
tatsÃ¤chliche AusÃ¼bung des Berufs des KlÃ¤gers stehe dem nicht entgegen, da
dieser auf Kosten seiner Gesundheit gearbeitet habe. Aufgrund der geprÃ¼ften
AusbildungsfÃ¤cher sei der KlÃ¤ger jedoch nach der Ausbildung zum "Betriebswirt
des Handwerks" in der Lage gewesen, die TÃ¤tigkeit eines EinkÃ¤ufers in einer
GroÃ�bÃ¤ckerei auszuÃ¼ben. Deshalb sei im tenorierten Umfang Ã�bergangsgeld
zuzusprechen gewesen.

Mit dem Rechtsmittel der Berufung rÃ¼gt die Beklagte, dass das angegriffene Urteil
auf der fehlerhaften Annahme beruhe, die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers sei auf Kosten
der Gesundheit erfolgt. Das Gericht verkenne, dass eine TÃ¤tigkeit nur dann auf
Kosten der Gesundheit verrichtet werde, wenn daraus eine unmittelbare Gefahr
fÃ¼r die Gesundheit resultiere, d.h., wenn diese TÃ¤tigkeit mit dem Risiko einer
unmittelbaren SchÃ¤digung bzw. Verschlimmerung des Gesundheitszustandes
verbunden sei. Dies bedeute, dass die wÃ¤hrend einer Arbeitsleistung entstandene
oder verschlimmerte gesundheitliche SchÃ¤digung genau zu beschreiben sei. Die
alleinige Feststellung, es werde auf Kosten der Gesundheit gearbeitet, reiche
insoweit nicht aus. Der KlÃ¤ger habe als mithelfender BÃ¤ckermeister durchgehend
vollschichtig gearbeitet, und zwar jahrelang vollschichtig, obgleich das
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orthopÃ¤dische Gutachten im Verwaltungsverfahren nur von einem
zweistÃ¼ndigen bis unter halbschichtigen LeistungsvermÃ¶gen ausgegangen sei.
Auch wÃ¤hrend der berufsfÃ¶rdernden MaÃ�nahme habe der KlÃ¤ger durchgehend
vollschichtig gearbeitet. Trotz der festgestellten qualitativen und quantitativen
Leistungsminderung als BÃ¤ckermeister sei die TÃ¤tigkeit Ã¼ber Jahre hinweg
ausgeÃ¼bt worden. Gleichwohl habe der Gutachter im sozialgerichtlichen Verfahren
im April 1998 keine Verschlimmerung der Zuckerkrankheit oder der
orthopÃ¤dischen Leiden durch die kÃ¶rperlich mittelschwere bis gelegentlich
schwere Arbeit feststellen kÃ¶nnen. Dies spreche eindeutig gegen eine TÃ¤tigkeit
auf Kosten der Gesundheit, zumal nach Aktenlage weder regelmÃ¤Ã�ige Ã¤rztliche
Behandlungen erforderlich gewesen seien noch Zeiten der ArbeitsunfÃ¤higkeit
vorgelegen hÃ¤tten. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne auch den Beweis, auf Kosten der
Gesundheit gearbeitet zu haben, nicht erbringen. Ein vermeintlicher oder auch
existierender wirtschaftlicher Zwang, eine nicht leidensgerechte TÃ¤tigkeit Ã¼ber
einen lÃ¤ngeren Zeitraum auszuÃ¼ben, um einen finanziellen Ruin abzuwenden,
sei bei der sozialmedizinischen Betrachtung nicht zu berÃ¼cksichtigen. Weiterhin
habe das Sozialgericht rechtsfehlerhaft Ã�bergangsgeld zugesprochen. Dies treffe
nach Â§ 20 Abs.1 Nr.1 des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VI) nur
dann zu, wenn der Betreute wegen der Rehabilitations(Reha)-Leistung keine
ganztÃ¤gige ErwerbstÃ¤tigkeit ausÃ¼ben kÃ¶nne. Der KlÃ¤ger habe aber die Reha-
MaÃ�nahme berufsbegleitend durchgefÃ¼hrt und ununterbrochen vollschichtig
gearbeitet. Somit stehe auch weder vorgezogenes Ã�bergangsgeld noch
ErsatzÃ¼bergangsgeld gemÃ¤Ã� Â§Â§ 25 Abs.2, 20 Abs.3 SGB VI zu.

Die KlÃ¤ger-Seite legt ebenfalls das Rechtsmittel der Berufung ein mit dem
Begehren, dem KlÃ¤ger ab 01.11.1991 BerufsunfÃ¤higkeitsrente zu gewÃ¤hren.
Zwar sei ihm kein Ã�bergangsgeld zu zahlen; ihm sei aber Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit bis zum Abschluss der Reha-MaÃ�nahme zu gewÃ¤hren, da das
Sozialgericht keine zumutbare VerweisungstÃ¤tigkeit bis zum Abschluss dieser
MaÃ�nahme habe aufzeigen kÃ¶nnen. Denn fÃ¼r die VerweisungstÃ¤tigkeit als
EinkÃ¤ufer in einer GroÃ�bÃ¤ckerei sei wohl der Arbeitsmarkt verschlossen, da
fÃ¼r eine derartige TÃ¤tigkeit hauptsÃ¤chlich Diplom-Betriebswirte eingesetzt
wÃ¼rden und nach einer Auskunft des Arbeitsamtes Bamberg noch niemals eine
Stelle als EinkÃ¤ufer in einer GroÃ�bÃ¤ckerei angeboten oder vermittelt worden sei.
Auch besitze ein Betriebswirt des Handwerks regelmÃ¤Ã�ig nicht die umfassenden
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zur BefÃ¤higung fÃ¼r diese TÃ¤tigkeit. Im
Ã�brigen kÃ¶nne der KlÃ¤ger auf diese TÃ¤tigkeit schon deshalb nicht verwiesen
werden, weil er hierbei nicht die HÃ¤lfte des Wertes der bisherigen Arbeit erzielen
kÃ¶nne. Bei einem derzeitigen Unternehmerlohn in HÃ¶he von monatlich ca.
8.000,00 DM brutto bekÃ¤me er als Angestellter einer GroÃ�bÃ¤ckerei allenfalls
zwischen 3.000,00 und 3.700,00 DM brutto. Auch treffe die PrÃ¤misse der
Beklagten nicht zu, der KlÃ¤ger habe nicht auf Kosten seiner Gesundheit gearbeitet.
Vielmehr habe der KlÃ¤ger Raubbau an seiner Gesundheit betrieben und im Jahre
1998 sei ein operativer Eingriff an der rechten Hand notwendig geworden, nachdem
an mehreren Fingern dieser Hand ein dauerhaftes TaubheitsgefÃ¼hl aufgetreten
gewesen und die rechte Hand nahezu unbrauchbar gewesen sei. DarÃ¼ber hinaus
sei Ã¤rztlicherseits festgestellt, dass sich der Gesundheitszustand des KlÃ¤gers im
Laufe der Jahre verschlechtert habe. Eine TÃ¤tigkeit erfolge bereits dann auf Kosten
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der Gesundheit, wenn nach den medizinischen Befunden eine Verschlechterung in
Zukunft zu erwarten sei, wenn also das WeiterfÃ¼hren der TÃ¤tigkeit mit groÃ�er
Wahrscheinlichkeit negative SpÃ¤tfolgen nach sich ziehen werde und dies mit aller
grÃ¶Ã�ter Wahrscheinlichkeit zu erwarten sei, wenn auch derartige SpÃ¤tfolgen oft
erst nach vielen Jahren konkret festgestellt werden kÃ¶nnten.

Die Beklagte erwidert, dass nach der Auskunft des Landesarbeitsamtes Bayern vom
Juli 1999 fÃ¼r die VerweisungstÃ¤tigkeit eines EinkÃ¤ufers einer GroÃ�bÃ¤ckerei
mindestens 300 ArbeitsplÃ¤tze im Bundesgebiet benannt worden seien. Im
Ã�brigen sei der KlÃ¤ger auch auf die TÃ¤tigkeit eines Lagerverwalters in
GroÃ�bÃ¤ckereien und auf die TÃ¤tigkeit eines AnlagenfÃ¼hrers oder auf
FacharbeitertÃ¤tigkeiten in der Brot- und Dauerbackwarenproduktion verweisbar.

Die KlÃ¤ger-Seite wendet ein, dass dem KlÃ¤ger fÃ¼r die TÃ¤tigkeit eines
EinkÃ¤ufers in einer GroÃ�bÃ¤ckerei das nÃ¶tige Wissen fehle, das er sich durch
die UmschulungsmaÃ�nahme nicht habe erwerben kÃ¶nnen. Die sonst benannten
TÃ¤tigkeiten seien dem KlÃ¤ger kÃ¶rperlich nicht zumutbar. Im Ã�brigen sei eine
bundesweite Verweisung fÃ¼r den KlÃ¤ger ebensowenig zumutbar, da er den
Wohnort wechseln mÃ¼sste und wegen seiner Krankheit keine lÃ¤ngeren
Fahrstrecken zurÃ¼cklegen kÃ¶nne.

Auf Anforderung der Beklagten legt der KlÃ¤ger die Unterlagen der Akademie des
Handwerks Ã¼ber das Studium zum Betriebswirt des Handwerks mit
PrÃ¼fungsordnung und Rahmenlehrplan vor. DarÃ¼ber hinaus teilt der KlÃ¤ger mit,
dass er Inhaber der einzigen BetriebsstÃ¤tte in Heiligenstadt sei. Im Betrieb
wÃ¼rden zwei Auszubildende, eine Vollkraft, ein Hilfsarbeiter und ein
BÃ¤ckermeister, der allerdings nur 20 Stunden in der Woche arbeite, tÃ¤tig sein.
DarÃ¼ber hinaus seien noch acht geringfÃ¼gig BeschÃ¤ftigte tÃ¤tig, davon fÃ¼nf
im Verkauf, Putzfrauen und ein Fahrer. Der KlÃ¤ger sei deshalb vollstÃ¤ndig in der
Produktion tÃ¤tig, darÃ¼ber hinaus fÃ¼r die Verwaltung, Organisation, den Verkauf
und das Marketing zustÃ¤ndig. Die GrÃ¶Ã�e seines Betriebes lasse es nicht zu, dass
er sich ausschlieÃ�lich der Verwaltung des Betriebes widme. Im Ã�brigen sei er
zwischenzeitlich 45-jÃ¤hrig und schlichtweg nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt
vermittelbar.

Auf weitere Aufforderung der Beklagten schilderte der KlÃ¤ger seinen Tagesablauf
und legte die EinkommensteuererklÃ¤rungen der Jahre 1993 bis 1998 vor.

Im Rahmen der berufskundlichen Stellungnahme vom Juli 2001 versucht die
Beklagte vordergrÃ¼ndig aufgrund der vorgelegten EinkommensverhÃ¤ltnisse den
Nachweis zu fÃ¼hren, dass der KlÃ¤ger schon mit seiner versicherungspflichtigen
TÃ¤tigkeit als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ab 1993 bei weitem die gesetzliche LohnhÃ¤lfte
des Durchschnittsverdienstes der maÃ�geblichen Berufsgruppe erarbeitet hatte.

Die Aufforderung des Senats, vom Arbeitsamt Bamberg die Reha-Unterlagen der
damaligen MaÃ�nahme vorlegen zu lassen, blieb erfolglos. Die Akten waren bereits
vernichtet.
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Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 11.11.1999 aufzuheben, die Klage
abzuweisen und die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Die BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Bayreuth vom 11.11.1999 abzuÃ¤ndern und dem
KlÃ¤ger ab Antrag Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit unbefristet zu zahlen sowie die
Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Dem Senat lagen zur Entscheidung die Rentenakte der Beklagten sowie die
Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge vor. Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird
wegen der Einzelheiten hierauf Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Von den gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143 ff. des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) statthaften, form-
und fristgerecht eingelegten, damit zulÃ¤ssigen Doppelberufungen der Beteiligten
war auf die Berufung der Beklagten hin das Urteil des Sozialgerichts aufzuheben
und die Klage abzuweisen sowie die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen. Denn
dem KlÃ¤ger stand weder Ã�bergangsgeld noch steht ihm Rente zu.

Zwar hat die KlÃ¤gerpartei im Berufungsverfahren die GewÃ¤hrung von
Ã�bergangsgeld nicht mehr weiter verfolgt, aber auch nicht ausdrÃ¼cklich auf die
Rechte aus dem sozialgerichtlichen Urteil verzichtet. Somit war das Urteil des
Sozialgerichts aufzuheben, da es schon den klaren Wortlaut des Â§ 20 Abs.1 Nr.2
SGB VI in der bis zum 01.07.2001 geltenden Fassung nicht beachtet hat, dass
Anspruch auf Ã�bergangsgeld nur Versicherte haben, die wegen dieser Leistung
eine ganztÃ¤gige ErwerbstÃ¤tigkeit nicht ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Das Sozialgericht hat
jedoch selbst ermittelt (Vortrag des KlÃ¤gers im Termin vom 15.07.1998), dass die
Reha-Leistung auÃ�erhalb der regelmÃ¤Ã�igen Arbeitszeit durchgefÃ¼hrt worden
war, weil sie ausschlieÃ�lich in Kursen im Abendunterricht stattgefunden hatte.
Auch hatte der KlÃ¤ger vorgetragen, wÃ¤hrend der gesamten MaÃ�nahme den
Betrieb voll weitergefÃ¼hrt zu haben. Zu Recht hat deshalb die Beklagte die
GewÃ¤hrung von Ã�bergangsgeld versagt.

Dem KlÃ¤ger steht und stand nach der Rechtsauffassung des Senats aber auch
keine Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit zu. Dabei sind die ZeitrÃ¤ume bis zum
Abschluss der Reha-MaÃ�nahme (1.) und die danach (2.) zu unterscheiden.

1. Die Rechtslage beurteilt sich noch nach den Vorschriften des SGB VI in der bis
zum 31.12.2000 geltenden Fassung, da ein Leistungsbeginn vor dem 01.01.2001 in
Streit steht (vgl. Â§ 300 Abs.2 SGB VI).

BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
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Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen
die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten,
die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter
BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres
bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.2 SÃ¤tze 1, 2 und 4 SGB VI
in der bis zum 31.12.2000 geltenden Fassung).

Zwar erfÃ¼llt der KlÃ¤ger fÃ¼r einen Rentenanspruch wegen BerufsunfÃ¤higkeit
die erforderliche Mindestwartezeit und auch die sonstigen versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen. Bei ihm ist jedoch zu keinem Zeitpunkt der Versicherungsfall der
BerufsunfÃ¤higkeit eingetreten. Entgegen der Auffassung des Sozialgerichts hat er
nÃ¤mlich nicht auf Kosten seiner Gesundheit gearbeitet.

Die Beurteilung der tatsÃ¤chlichen BerufsausÃ¼bung bzw. die EinschrÃ¤nkung des
LeistungsvermÃ¶gens und damit der Eintritt des Versicherungsfalles ist nach der
stÃ¤ndigen hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG)
nicht nur eine medizinische Frage, sondern vorrangig eine Rechtsfrage (BSG SozR
2200 Â§ 1247 Nr.12 mit vielen zeitlich spÃ¤teren Bezugnahmen). Zutreffend hat die
Beklagte in ihrer BerufungsbegrÃ¼ndung darauf hingewiesen, dass eine TÃ¤tigkeit
nur dann auf Kosten der Gesundheit verrichtet wird, wenn hieraus eine unmittelbare
Gefahr fÃ¼r die Gesundheit resultiert, die TÃ¤tigkeit also mit dem Risiko einer
unmittelbaren SchÃ¤digung und/oder mit einer Verschlimmerung des
Gesundheitszustandes verbunden ist. Wenn die KlÃ¤gerpartei darauf abstellt, eine
TÃ¤tigkeit erfolge bereits dann auf Kosten der Gesundheit, wenn nach den
medizinischen Befunden eine Verschlechterung in Zukunft zu erwarten sei, wenn
also das WeiterfÃ¼hren der TÃ¤tigkeit mit groÃ�er Wahrscheinlichkeit negative
SpÃ¤tfolgen nach sich ziehen werde und dies mit aller grÃ¶Ã�ter Wahrscheinlichkeit
zu erwarten sei, wenn auch derartige SpÃ¤tfolgen oft erst nach vielen Jahren
konkret festgestellt werden kÃ¶nnten, kann sie damit nicht gehÃ¶rt werden. Denn
die Voraussetzungen fÃ¼r eine Berentung richten sich nicht nach einem
mÃ¶glichen oder sogar wahrscheinlichen kÃ¼nftigen Zustand; vielmehr ist das
LeistungsvermÃ¶gen im Hinblick auf einen Rentenanspruch in der Regel nur bis zur
(letzten) mÃ¼ndlichen Verhandlung zu beurteilen, vorliegend jedoch bis zum
Zeitpunkt der abgeschlossenen Reha-MaÃ�nahme. Insoweit ist Tatsache, dass der
KlÃ¤ger im entscheidungserheblichen Zeitraum vom Rentenantrag bis zum
Abschuss der UmschulungsmaÃ�nahme im Dezember 1995 lediglich einen
Behandlungsbericht des OrthopÃ¤den Dr.G. Ã¼ber eine Untersuchung der rechten
Schulter im November 1995 vorlegen konnte, aus dem anamnestisch Beschwerden
der rechten Schulter seit acht Wochen hervorgehen mit der abschlieÃ�enden
Therapieempfehlung: intensive Krankengymnastik. Von sonstigen orthopÃ¤dischen
Beschwerden und Behandlungen, insbesondere solchen, die bei der Untersuchung
im Rentenverfahren im Vordergrund standen, fehlt jeder Beleg. Ein einziges
Heilverfahren wurde ca. ein Jahr spÃ¤ter durchgefÃ¼hrt, die Carpaltunnelspaltung
erst im Oktober 1998 notwendig; im Ã�brigen Ã¤rztliche Behandlungen, die zeitlich
eindeutig nach der abgeschlossenen Umschulung stattfanden. Weitere
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Behandlungen oder Arztkonsultationen kann der KlÃ¤ger nicht belegen.
Ebensowenig kann er ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigungen fÃ¼r den fraglichen
Zeitraum vorlegen. Tatsache ist weiter, dass die Begutachtung durch Dr.T. im April
1998 fÃ¼r die orthopÃ¤dischen GesundheitsstÃ¶rungen keine Ã�nderungen,
insbesondere keine wesentlichen Verschlimmerungen im Vergleich zur
Untersuchung durch Dr.S. im Jahre 1991 ergeben hat. Die minimale zusÃ¤tzliche
Leidensverschlimmerung hinsichtlich der Fingerfeinstfertigkeit aufgrund eines
beiderseitigen Carpaltunnelsyndroms hat im Oktober 1998 seine operative und
duldungspflichtige Besserung erfahren und war wohl nur an der rechten Hand
notwendig. FÃ¼r den hier strittigen Zeitraum ist diese zusÃ¤tzliche geringe
LeistungseinbuÃ�e ohnehin nicht von Belang. Wesentlich ist, dass auch Dr.T. fÃ¼r
die seit Jahren bestehende insulinpflichtige Diabetes-Erkrankung â�� wie schon im
Rentenverfahren Dr.K. â�� keine BeeintrÃ¤chtigung im ausgeÃ¼bten Beruf des
BÃ¤ckermeisters ersah, da dem berufsbedingten verÃ¤nderten Tagesrhythmus die
Diabeteseinstellung angepasst werden kann. Tatsache ist ferner, dass der KlÃ¤ger
in den fraglichen Jahren (1993 bis 1995) seine KrankenversicherungsbeitrÃ¤ge
zurÃ¼ckerstattet erhielt, wie die im Berufungsverfahren vorliegenden
EinkommensteuererklÃ¤rungen beweisen. Dabei handelte es sich um
ErstattungsbetrÃ¤ge in HÃ¶he von 4.200,00 bis zu 4.500,00 DM jÃ¤hrlich, ein
offensichtliches Indiz dafÃ¼r, dass keine Ã¤rztlichen Behandlungen beansprucht
worden waren. Damit ist unÃ¼bersehbare Tatsache, dass der KlÃ¤ger bis zum
Ablauf des Jahres 1995 keine AU-Zeiten aufwies und auch keinerlei ernsthafte â��
vgl. den Behandlungsbericht des Dr.G. vom November 1995 â�� Ã¤rztlichen
Behandlungen in Anspruch nehmen musste. Entscheidende Tatsache ist, dass der
KlÃ¤ger im fraglichen Zeitraum uneingeschrÃ¤nkt vollschichtig seiner bisherigen
beruflichen TÃ¤tigkeit nachging und zwar trotz Doppelbelastung durch die Reha-
MaÃ�nahme in Abendkursen. Und dies, obgleich sich weder nach dem
klÃ¤gerischen Vorbringen noch nach Akteninhalt die ArbeitsverhÃ¤ltnisse,
Arbeitsbedingungen und ArbeitsablÃ¤ufe kaum geÃ¤ndert hatten, sieht man von
dem Umstand ab, dass die im Laufe der Zeit erfolgte zusÃ¤tzliche Einstellung eines
weiteren BÃ¤ckermeisters (20 Stunden in der Woche) fÃ¼r den KlÃ¤ger eine
gewisse Entlastung brachte. Die unmittelbaren kÃ¶rperlichen Anforderungen, die
gerade die medizinische Prognose ausmachen, haben hierdurch jedoch keine
Ã�nderung erfahren, sondern sind gleich geblieben. Es war fÃ¼r den Senat nicht
mehr aufklÃ¤rbar, ob die Abendkurs-Ausgestaltung der Reha gerade im Hinblick auf
den zeitlich sehr spÃ¤t einsetzenden MaÃ�nahmebeginn auf den ausdrÃ¼cklichen
Wunsch des KlÃ¤gers zurÃ¼ckging, sich nur berufsbegleitend umschulen zu lassen,
um einerseits die Aufrechterhaltung des Betriebes nicht zu gefÃ¤hrden,
andererseits fÃ¼r seinen kleinen mittelstÃ¤ndischen Betrieb mit den
LeistungsfÃ¤chern (Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht im Handwerk,
BetriebsfÃ¼hrung) eine weitere betriebliche Abrundung zu erreichen. Denn die
einschlÃ¤gigen Unterlagen des Arbeitsamtes Bamberg sind nicht mehr einsehbar,
sondern wegen Zeitablaufs vernichtet. Auch wenn sich der Eindruck aufdrÃ¤ngt,
dass der KlÃ¤ger mit der angestrengten Form der Reha nicht die geringste
BeeintrÃ¤chtigung seines Gewerbebetriebes riskieren wollte, so ist doch evidente
Tatsache, dass er Ã¼ber die ganzen Jahre hinweg ohne gesundheitliche
Verschlimmerung, wie Ã¤rztlich fest- und bereits dargestellt, vollschichtig den
bisherigen Beruf sowohl als mitarbeitender BÃ¤ckermeister als auch als
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GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ungeschmÃ¤lert ausÃ¼bte. In diesem Zusammenhang stimmt
der Senat mit der Beklagten Ã¼berein, dass ein vermeintlicher oder auch
existierender wirtschaftlicher Zwang, eine nicht leidensgerechte TÃ¤tigkeit Ã¼ber
einen lÃ¤ngeren Zeitraum auszuÃ¼ben, um einen mÃ¶glichen finanziellen Ruin
abzuwenden, bei der sozialmedizinischen Betrachtung nicht zu berÃ¼cksichtigen
ist.

Mag die generelle Vorgabe der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung, der
tatsÃ¤chlichen Arbeitsleistung komme der stÃ¤rkere Beweiswert zu als den dies
scheinbar ausschlieÃ�enden medizinischen Befunden, zumal in Teilen der Literatur
nicht unwidersprochen geblieben sein, so ist zumindest unstreitig, dass
maÃ�gebend letztlich die EinzelumstÃ¤nde sind und die diese UmstÃ¤nde wertende
BeweiswÃ¼rdigung. Deshalb kann der Senat bei aller Hochachtung fÃ¼r die
Lebensleistung des KlÃ¤gers nicht auÃ�er Acht lassen, dass die jahrelange,
durchgehende und unbeeintrÃ¤chtigte vollschichtige BeschÃ¤ftigung trotz
anderslautender Ã¤rztlicher Prognosen im Rahmen der anzustellenden Rechtsfrage
den stÃ¤rkeren Beweiswert darstellt. Gerade im Hinblick darauf, dass der Senat seit
dem anhÃ¤ngigen Berufungsverfahren nicht mehr in der Lage ist, die
gesundheitlichen VerhÃ¤ltnisse in der Vergangenheit aufzuhellen, sondern anhand
der aufgefÃ¼hrten Tatsachen seine BeweiswÃ¼rdigung vorzunehmen hat, lÃ¤sst
die erdrÃ¼ckende FÃ¼lle der aufgezeigten Tatsachen im vorliegenden Einzelfall
keine andere BeweiswÃ¼rdigung zu.

2. Zu den bisherigen Ã�berlegungen kommt fÃ¼r die Zeit nach abgeschlossener
und bestandener Ausbildung zum Betriebswirt des Handwerks hinzu, dass der
KlÃ¤ger jedenfalls auf den Umschulungsberuf verweisbar ist. Dies ergibt sich schon
aus der Gesetzesfassung. Denn in Â§ 43 Abs.2 Satz 3 SGB VI (in der Fassung bis
31.12.2000) ist bestimmt: "Zumutbar ist stets eine TÃ¤tigkeit, fÃ¼r die die
Versicherten durch Leistungen zur beruflichen Rehabilitation ausgebildet und
umgeschult worden sind." Auch wenn die Vorschrift nur die soziale Zumutbarkeit
regelt, der Versicherte also nicht einwenden kann, die umgeschulte TÃ¤tigkeit sei
qualitativ zu geringwertig, muss der neue Beruf nicht den Zumutbarkeitskriterien
des Abs.2 Satz 2 dieser Bestimmung entsprechen, wie sie bereits zitiert wurde. Das
ergibt sich ohnehin aus der grundlegenden Ã�berlegung, dass derartige Reha-
MaÃ�nahmen nur eingeleitet und bewilligt werden dÃ¼rfen, wenn die bisherigen
gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen vermieden werden. Gerade dies wurde beim
KlÃ¤ger klar beachtet. Ferner verlangt die hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung,
dass derartige Reha-Leistungen ausreichend sind, die eine Vermittlung von
Kenntnissen und/oder Fertigkeiten nach bestimmten AusbildungsplÃ¤nen vorsehen
und mindestens drei Monate dauern (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr.25). Auch
diese Kriterien sind bei der UmschulungsmaÃ�nahme des KlÃ¤gers bei Weitem
erfÃ¼llt. Zudem ist die MaÃ�nahme vom zustÃ¤ndigen RentenversicherungstrÃ¤ger
durchgefÃ¼hrt und sie ist mit Erfolg vom KlÃ¤ger beendet worden. Entscheidend ist
nicht, ob der Versicherte im neuen Beruf bereits tÃ¤tig war; er ist auch dann auf
den Umschulungsberuf verweisbar, wenn er in diesem keinen Arbeitsplatz findet
(vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246 Nr.32). Bei diesen Vorgaben des BSG, an die der
erkennende Senat sich hÃ¤lt, kommt es auf die vom Sozialgericht aufgezeigten,
nach Abschluss der UmschulungsmaÃ�nahme nunmehr zumutbaren
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VerweisungstÃ¤tigkeiten fÃ¼r die Entscheidungsfindung nicht mehr an.

Nach der Rechtsauffassung des Senats sind folglich auch die rechtlich nicht
zutreffenden ErwÃ¤gungen der KlÃ¤ger-Seite zur Erzielung der LohnhÃ¤lfte, zur
Verweisung auf das gesamte Gebiet der Bundesrepublik und zur Vermittelbarkeit
auf den Arbeitsmarkt unbeachtlich.

Nach all dem war auf die Berufung der Beklagten das Urteil des Sozialgerichts
aufzuheben, die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen und seine Klage
abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 03.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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